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Vorlage 

zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 

 

 

1. Gegenstand der Vorlage: Richtlinie zum Umgang mit Sponsoring und anderen 

Zuwendungsformen Privater für das Bezirksamt 

Steglitz-Zehlendorf von Berlin 

 

2. Berichterstatterin: Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg 

 

Die Bezirksverordnetenversammlung wird gebeten, von Nachstehendem Kenntnis zu nehmen: 

 

Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung am 22.11.2022 die als Anlage beigefügte Richtlinie zum 

Umgang mit Sponsoring und anderen Zuwendungsformen Privater für das Bezirksamt Steglitz-

Zehlendorf von Berlin beschlossen. 

 

 

 

Maren Schellenberg 

Bezirksbürgermeisterin 

 



BA Steglitz-Zehlendorf 

Steuerungsdienst mit Finanzen 

 

 

 

 Seite 1 von 3 

Richtlinie zum Umgang mit Sponsoring und anderen Zuwendungsformen Privater für das 

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin (Sponsoring-Richtlinie) 

Vom 22.11.2022 

 

1. Anwendung der VV Sponsoring 

 

Die Verwaltungsvorschrift zum Umgang mit Sponsoring und anderen Zuwendungsformen Privater 

für die Senatsverwaltungen des Landes Berlin (VV Sponsoring) vom 31. Mai 2016 (ABl. S. 1298) ist 

im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin nach Maßgabe der folgenden Regelungen der 

Ziffern 2 und 3 entsprechend anzuwenden. 

 

2. Ergänzende Regelungen 

 

(1) zu Nr. 2 Abs. 1 VV Sponsoring: 

1Die Entscheidung über die Zulässigkeit der Annahme beziehungsweise die Durchführung von 

Sponsoring, Spenden, mäzenatischen Schenkungen oder Werbeverträgen mit einem Wert 

von unter 200,00 Euro bedarf der vorherigen Genehmigung der oder des jeweiligen 

Fachvorgesetzten. 2Ab einem Wert von 200,00 Euro obliegt die Entscheidung dem für die 

betreffende Organisationseinheit zuständigen Mitglied des Bezirksamts. 3Ab einem Wert von 

5.000,00 Euro bedarf die Entscheidung des Einvernehmens mit der oder dem Korruptions-

schutzbeauftragten. 4Kann das Einvernehmen mit der oder dem Korruptionsschutzbeauftrag-

ten nicht hergestellt werden oder übersteigt der Wert 10.000,00 Euro, entscheidet das 

Bezirksamt. 

5Im Rahmen der durch diese Richtlinie aufgestellten Grundsätze können die Mitglieder des 

Bezirksamts für ihren Zuständigkeitsbereich spezielle oder weitere konkretisierende 

Regelungen erlassen. 

(2) zu Nr. 2 Abs. 2 VV Sponsoring: 

Dienstkräfte, an die ein Angebot über Sponsoring, Spenden, mäzenatische Schenkungen 

oder Werbeverträge herangetragen wird oder die ein derartiges Angebot einwerben, haben 

über den Dienstweg ihren Fachvorgesetzten beziehungsweise ab einem Wert von 

200,00 Euro das zuständige Mitglied des Bezirksamts zu unterrichten. 

(3) zu Nr. 6 Abs. 3 VV Sponsoring: 

1Die vor der Entscheidung über die Annahme bzw. Durchführung von Sponsoring, die 

Annahme von Spenden und mäzenatischen Schenkungen sowie den Abschluss von 

Werbeverträgen zu treffende Feststellung, ob Geschäftsbeziehungen zur Verwaltung 

bestehen oder zeitnah angestrebt werden, bezieht sich ab einem Wert von 5.000,00 Euro auf 

das gesamte Bezirksamt. 2Das ist gegebenenfalls abteilungsübergreifend festzustellen. 
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(4) zu Nr. 7 Abs. 6 VV Sponsoring: 

Eine Kopie der Sponsoringvereinbarung ist der oder dem Korruptionsbeauftragten zu 

übermitteln. 

(5) zu Nr. 8 VV Sponsoring: 

1Die oder der Korruptionsschutzbeauftragte erstellt einen jährlichen Spenden- und 

Sponsoringbericht für das Bezirksamt. 2Berichtszeitraum ist das Haushaltsjahr. 3In dem 

Bericht werden alle Sponsoringleistungen, angenommene Spenden und mäzenatischen 

Schenkungen sowie abgeschlossene Werbeverträge ab einer Höhe von 500,00 Euro erfasst 

und mit den Angaben zu nachstehenden Punkten veröffentlicht: 

1. Name und Wohnort beziehungsweise Betriebssitz der Zuwendungsgeberin oder des 

Zuwendungsgebers beziehungsweise Angabe, dass es sich um eine anonyme Zuwendung 

handelt, 

2. Höhe beziehungsweise Wert der Zuwendung, 

3. Art der Zuwendung (Sponsoring, Spende, Schenkung, Werbevertrag), 

4. Form der Zuwendung (Geldleistung, Sachleistung, Dienstleistung), 

5. Empfängerin oder Empfänger der Zuwendung im Bezirksamt, 

6. gefördertes Projekt oder geförderte Veranstaltung 

7. Tag der Annahme der Zuwendung, 

8. Buchungsstelle im Haushalt. 

4Die Beauftragten für den Haushalt oder die von Ihnen bestimmten Dienstkräfte haben 

angenommene Zuwendungen unverzüglich mit den Angaben gemäß Satz 3 der oder dem 

Korruptionsschutzbeauftragten des Bezirksamts anzuzeigen. 5Die Pflicht zur Veröffentlichung 

des Namens der Zuwendungsgeberin oder des Zuwendungsgebers entfällt, wenn das nach 

der Natur der Zuwendung ausgeschlossen ist, zum Beispiel bei Spendendosen oder 

anonymen Sachspenden. 6Für mäzenatische Schenkungen bleibt Nr. 9 Abs. 3 VV Sponsoring 

unberührt. 7Die Stückelung von Zuwendungen zur Umgehung der Veröffentlichungspflicht ist 

nicht zulässig. 8Der Bericht ist im Internetauftritt des Bezirksamts zu veröffentlichen. 

 

3. Steuerpflicht 

 

(1) 1Zur Vermeidung nachträglicher Belastungen des Bezirkshaushalts durch Steuernach-

forderungen sind die steuerlichen Auswirkungen von Sponsoring frühzeitig zu berücksichtigen 

und in die Kalkulation der benötigten Sponsorenleistung einzubeziehen. 2Nach Möglichkeit 

ist die steuerlich günstigste Gestaltungsmöglichkeit zu wählen. 
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(2) 1Es ist zu berücksichtigen, dass Einnahmen aus Sponsoring dem Grunde nach steuerpflichtig 

sind. 2Ob das im Einzelfall der Fall ist, hängt insbesondere von Art und Umfang der zu 

erbringenden Gegenleistung ab. 

3Mit der Zurverfügungstellung von Geld-, Sach- und Dienstleistungen verfolgen die 

Sponsoren eigene unternehmensbezogene Ziele. 4Als Gegenleistung umsatzsteuerunschäd-

lich beim Empfänger sind einfache Hinweise auf den Sponsor, wie Name, Emblem oder Logo 

(ohne besondere Hervorhebung oder Verlinkung zu dessen Internetseite) auf Plakaten, 

Katalogen, Broschüren, in Veranstaltungshinweisen, im Internet oder ähnlichem. 5Dies gilt 

auch, wenn der Sponsor auf seine Unterstützung in gleicher Art und Weise lediglich hinweist 

(Abschnitt 1.1 Abs. 23 Umsatzsteuer-Anwendungserlass – UStAE). 

6Erfolgt durch den Empfänger mehr als nur ein Hinweis auf den Sponsor oder wird diesem 

ausdrücklich das Recht eingeräumt, die Sponsoring-Maßnahme im Rahmen eigener 

Werbung zu vermarkten, handelt es sich um einen umsatzsteuerpflichtigen Leistungsaus-

tausch. 7In diesem Fall muss von der Geld-, Sach- und Dienstleistung Umsatzsteuer an das 

Finanzamt abgeführt werden. 

(3) 1Ab dem 01.01.2023 besteht für die Durchführung von Werbeverträgen Umsatzsteuerpflicht. 
2In den Verträgen ist der Nettobetrag der Werbeleistung, die Umsatzsteuer in Höhe von 19% 

des Nettobetrages als Betrag sowie der Bruttobetrag anzugeben. 3Die vereinnahmte Umsatz-

steuer ist im Rahmen der bezirklichen Umsatzsteuer-Voranmeldung an das Finanzamt zu 

melden und abzuführen. 

4Bis zum 31.12.2022 sind gleichartige Werbeverträge bis 45.000,00 Euro im Jahr umsatz-

steuerunschädlich. 

(4) Es ist zu berücksichtigen, dass die Tätigkeit des Sponsorings mit Leistungsaustausch, zum 

Beispiel aktive Werbetätigkeit für den Sponsor, einen Betrieb gewerblicher Art begründet, 

insoweit die Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 Körperschaftssteuergesetz (KStG) erfüllt sind 

und die Nichtaufgriffsgrenze gemäß R 4.1 Abs. 5 Körperschaftssteuer-Richtlinie (KStR) von 

derzeit 45.000,00 Euro überschritten wird. 

(5) Bei tatsächlicher oder vermuteter Steuerpflicht ist vor der Entscheidung über die Durch-

führung von Sponsoring der Finanzservice zu beteiligen. 

 

4. Schlussbestimmungen 

 

Diese Richtlinie tritt mit Beschluss des Bezirksamts vom 22.11.2022 in Kraft. 



 

 

Senatsverwaltung für  

Inneres, Digitalisierung und Sport 
  

 

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport, 

Klosterstr.47, 10179 Berlin 

 

An die   Senatsverwaltungen (einschließlich 

              Senatskanzlei) 

               und die ihnen nachgeordneten Behörden 

               (Sonderbehörden) und Einrichtungen 
 

nachrichtlich: 

 

an die    Verwaltung des Abgeordnetenhauses 

     die    Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes 

     die    Präsidentin des Rechnungshofes 

     die    Berliner Beauftragte für Datenschutz und 

              Informationsfreiheit 

     die    Bezirksämter sowie die ihnen nachgeord- 

              neten nicht rechtsfähigen Anstalten und die  

              unter ihrer Aufsicht stehenden Eigenbe- 

              triebe 

     die    Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 

              des öffentlichen Rechts 

 Geschäftszeichen (bitte angeben) 

I C 13 - 0822131-1/2021-1-3 

Daniela Hollemann 

Tel. +49 30 90223 2024 

Daniela.Hollemann@

SenInnDS.berlin.de 

poststelle@seninnds.berlin.de 

elektronische Zugangsöffnung 

gemäß § 3a Absatz 1 VwVfG 

Klosterstraße 47, 10179 Berlin 

19.07.2022 

 

 

 

Rundschreiben InnDS I Nr. 4/2022 

über die weitere Anwendung der Verwaltungsvorschrift zum Umgang mit Sponsoring und 

anderen Zuwendungsformen Privater für die Senatsverwaltungen des Landes Berlin  

(VV Sponsoring) vom 31. Mai 2016 (ABl. Nr. 24 vom 17.06.2016, S. 1298 ff) 

 

Die Verwaltungsvorschrift zum Umgang mit Sponsoring und anderen Zuwendungsformen 

Privater für die Senatsverwaltungen des Landes Berlin (VV Sponsoring) vom 31. Mai 2016 

(ABl. Nr. 24 vom 17.06.2016, S. 1298 ff) ist am 17. Juni 2021 außer Kraft getreten.  

Sie befindet sich noch in der Überarbeitung. Bis zum Neuerlass empfehle ich, die VV Spon- 

soring weiter anzuwenden.  

mailto:poststelle@seninnds.berlin.de
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Dieses Rundschreiben steht Ihnen in der Rundschreibendatenbank des Landes Berlin unter 

https://www.berlin.de/politik-und-verwaltung/rundschreiben/ zur Verfügung. Zudem wird es 

im Amtsblatt für Berlin veröffentlicht.  

 

Im Auftrag 

Fest 

https://www.berlin.de/politik-und-verwaltung/rundschreiben/

































